
 

SATZUNG ZUR 
 2. ÄNDERUNG DER HAUPTSATZUNG 

DER GEMEINDE FRÄNKISCH-CRUMBACH 

VOM 30. APRIL 2021 

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 
März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 
2 und 3 des Gesetzes vom  11. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Fränkisch-Crumbach am 30. April 2021 folgende 
Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung vom 3. Juni 
2016 beschlossen: 

 Artikel I

§ 2 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt: 

(2) Die Ausschüsse haben jeweils sieben Mitglieder 
und setzen sich nach dem Stärkeverhältnis der 
Fraktionen (Benennungsverfahren gem. § 62 Abs. 2 
HGO) zusammen. 

Artikel II 

§ 6 Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: 

(3) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit 
verbundene Texte und Erläuterungen bekanntzumachen, 
so werden sie abweichend von Abs. 1 für die Dauer von 
sieben Arbeitstagen, wenn gesetzlich nicht ein anderer 
Zeitraum vorgeschrieben ist, während der Dienststunden 
der Gemeindeverwaltung in Fränkisch-Crumbach, 
Rodensteiner Straße 8 (Rathaus) zur Einsicht für jede 
Person ausgelegt. Gegenstand, Ort (Gebäude und 
Raum), Tageszeit und Dauer der Auslegung werden 
spätestens am Tage vor deren Beginn nach Abs. 1 
öffentlich bekanntgemacht. Gleiches gilt, wenn eine 
Rechtsvorschrift öffentliche Auslegung vorschreibt und 
keine besonderen Bestimmungen enthält. Die öffent-
liche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages voll-
endet, an dem der Auslegungszeitraum endet. 

§ 6 Abs. 4 wird wie folgt eingefügt: 

(4) Die öffentliche Auslegung der Entwürfe der 
Bauleitpläne (Bebauungspläne oder Flächennutzungs-
pläne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter Angabe von Ort 
(Gebäude und Raum) und Dauer der Auslegung sowie 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, mindestens eine Woche vorher 
öffentlich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung 

muss darüber hinaus den Gegenstand (genaue 
Bezeichnung des Entwurfs) sowie die Tageszeit der 
Auslegung benennen. Die Dauer der Auslegung 
bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB. Daneben 
sind nach Maßgabe des § 4 a Abs. 4 Bau GB der Inhalt 
dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unter-
lagen zusätzlich in das Internet einzustellen und über 
das zentrale Internetportal des Landes zugänglich zu 
machen. 

§ 6 Abs. 5 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

(5) Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder 
Flächennutzungsplan) in Kraft gesetzt werden, macht 
die Gemeinde nach Abs. 1 bekannt, dass der Bauleitplan 
beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt wurde. Der 
Bauleitplan kann während der Dienststunden der 
Gemeindeverwaltung in Fränkisch-Crumbach, Roden-
steiner Straße 8 (Rathaus) eingesehen werden, worauf in 
der öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe der 
Dienststunden (Tageszeit) und des Auslegungsortes 
(Gebäude und Raum) hinzuweisen ist. In der Bekannt-
machung ist auch darauf hinzuweisen, dass die Dauer 
der Auslegung zeitlich nicht begrenzt ist. Die Gemeinde 
hält Bauleitplan, Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung nach § 6a bzw. § 10a 
BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung zur 
Einsicht für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt 
auf Verlangen Auskunft. Mit der Bekanntmachung tritt 
der Bauleitplan in Kraft. Wirksame Bauleitpläne sollen 
mit der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung ergänzend auch in das Internet eingestellt und 
über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich 
gemacht werden. 

Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von Satzungen, 
deren Rechtsgrundlage auf § 10 Abs. 3 BauGB ver-
weist. 

§ 6 Abs. 4 wird zu Abs. 6. 

Artikel III 

§ 7 wird nach Satz 2 wie folgt ergänzt: 

Die 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
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Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit der hierzu ergangenen Beschlussfassung der Gemeindevertretung 
übereinstimmt und die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Fränkisch-Crumbach, den 30. April 2021 

DER GEMEINDEVORSTAND 

 

 

(Engels, Bürgermeister) 
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